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4.6 Berechnungsmethoden 

4.6.1 Art des Verfahrens oder Modells 

4.6.1.1 Flächenermittlungen 

Flächenermittlungen erfolgten durch Planimetrie in PDF-Zeichnungen, ELWAS und/oder CAD. Die 

Genauigkeit beträgt dabei je Fläche wenige m². Die Flächengrößen werden aber jeweils auf der sicheren 

Seite im Rahmen dieser Genauigkeit gerundet auf volle m². 

4.6.1.2 Höhenermittlungen 

Soweit vorliegend werden die Höhen der topografischen Aufnahme (10.3.1) verwendet. Sofern darüber 

hinaus Höhen benötigt werden, so werden diese auf Basis des digitalen Geländemodells NRW (10.3.3) 

auf der sicheren Seite abgeschätzt.  

4.6.1.3 Volumenermittlungen 

Für Volumenermittlungen werden je nach Bedarf folgende Verfahren angewendet: 

4.6.1.3.1 DGM-Modellierung 

Für komplexe Strukturen erfolgt die Volumenbildung durch Differenzrechnung zwischen dem 

Geländemodell der Aufnahme und dem Planmodell.  

4.6.1.3.2 Gemittelte Höhe 

Für einfache Fälle kann zur Volumenermittlung die mittlere Höhendifferenz mit der Grundfläche 

multipliziert werden. Dabei wird eine charakteristische Mittelung der Höhendifferenz angewendet. 

4.6.1.3.3 Geometrische Ermittlung 

Bei konkreten Neuplanungen können in der Regel die charakteristischen Bauwerksabmessungen 

verwendet werden. Die charakteristische Höhendifferenz wird dann wie vor beschrieben zu ermittet. 

4.6.1.4 Hydraulische Verlusthöhen 

Entfällt; siehe 5.1.2 

4.6.2 Grundlagen des Oberflächen- und Transportmodells 

4.6.2.1 Wasserspiegel 

Die Ermittlung der Basis-Wasserspiegel, erfolgte durch Verschneidung der Grenzlinie des festgelegten 

Überschwemmungsgebietes mit dem digitalen Geländemodell. Beides ist digital öffentlich verfügbar. 

Das Ergebnis der Verschneidung ist ein Längsschnitt des Geländes im Anschnitt (10.4.4 und 10.4.5). Der 

Schnitt zeigt nicht die zunächst zu erwartende Wasserspiegellinie. Als Gleichmäßig fallende Linie. Die 

Linie musste im 2. Schritt interpretiert werden. Das erfolgte durch die ebenfalls in den Schnitten 

eingeblendete Linie. Die Linie ist bewusst mit großer Breite dargestellt, die die Genauigkeit abbildet. Ziel 

der Interpretation ist auch nicht die exakte Wasserspiegellage, sondern deren ungefähre Höhe und 

möglichst exaktes Gefälle. Für die Berechnungen wurden aus dieser Linie die Höhen abgelesen. Die 

Höhe wurde der Gewässerstation zugeordnet, deren Ordinate den Höhenpunkt schneidet. 

4.6.2.2 Wasserspiegelgefälle 

Das Wasserspiegelgefälle wurde aus den abgelesenen Höhen und der Länge im Verlauf der 

Gewässerachse zugeordnet. 
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5.2.1 Lager/ Werkstattbereich 

Volumenermittlung nach 4.6.1.3.2: 

Grundfläche im Überschwemmungsgebiet: 118 m²= rd. 120 m² 

Laut vorhandenem DGM liegt die tiefste Geländehöhe in diesem Bereich auf 17,31 mNN; Die mittlere 

Höhe im Überflutungsgebiet kann angesetzt werden zu  

Flächenanteil Geländehöhe 

25 %  17,33 müNN 

25 % 17,37 müNN 

25% 17,36 müNN 

25% > 17,5 bis 17,7 müNN 

Der Flächenanteil > 17,5 m ist aktuell bebaut. Es ist nicht erkennbar, ob es sich bei der Festlegung als 

Überschwemmungsgebiet um eine Fehlinterpretation bei der Geländemodellerstellung handelt. 

Vorsorglich wird bei der Höhenmittelung dieser Bereich nicht berücksichtigt. Die mittlere Eingriffshöhe 

beträgt damit: 17,5-1/3*(17,33+17,37+17,36)=0,147 cm 

Das auszugleichende Volumen beträgt damit 120*0,147=17,64 m³ gew.: 18 m³ 

5.2.2 Einschienenbahn für Kinder 

Der Eingriff wird lediglich durch die Schienenverlegung hergestellt. Bei einer maximalen 

Querschnittsfläche einschließlich Schwellen von 0,02 m²/m ergibt sich bei 350 m Schienenlänge: 

450*0,02= 9 m³ gew.: 3 m³ 

5.2.3 Bahnhof für Einschienenbahn 

Der Bahnhof wird als offene Halle auf der aktuellen Geländehöhe errichtet. Als Eingriffsvolumen 

verbleiben dann nur die Fundamente und Trafostation/ Steuerungsraum. 

Für die Fundamente kann angesetzt werden:  

24*0,8*0,8*(17,5-17,40)=1,536 m³ gew.: 2 m³ 

Für den Steuerungsraum kann angesetzt werden: 

30 m² *(17,5-17,40)=3 m³ gew.: 3 m³ 

Summe: gew.: 5 m³ 

5.2.4 Spielbereich 

Grundfläche im Überschwemmungsgebiet: 183 m²= rd. 185 m² 

 

Im bestehenden Gebiet sind mobile Geräte aufgestellt, die bei Bedarf aus dem Bereich geräumt werden 

können. Selbst bei Ansatz, dass die Geräte verbleiben ergeben sich in den meisten Fällen deutliche 

zusätzliche Volumina, das unter den Geräten in den meisten Fällen Hohlräume ausgehoben werden (z.B.: 

Trampolin-Federraum). Luftkissen fallen automatisch zusammen. 

 

Bei Geburtstagshütten wirken die Aufstandsflächen und der Sohlbelag wasserverdrängend. 

Demgegenüber wird der Unterbau durch Füllsand aufgelockert. Der Einbau erfolgt bodengleich mit 

Belüftungsschicht unter den Bodendielen. Damit wird der Bodenbelag vollständig ausgeglichen.  

Für die Wände kann vereinfacht als Verdrängungsvolumen angesetzt werden: 

2*(7+3)*0,05*(17,5-17,45)=0,05 m³ 

Der Bodenbelüftungsraum kompensiert mit dem Volumen: 

7*3*0,05=1,05 m³ 

Damit erzeugt jede Geburtstagslaube 1 m³ zusätzlichen Retentionsraum. 

 

Sicherheitshalber wird davon ausgegangen, dass Geräte nicht entfernt werden und Verdrängungsvolumen 

erzeugen. Diese pauschale Betrachtung wird zu:  

5*(4,0*4,0)=80 m²/ 1.000 m² 

 

Damit ergibt sich das gesamte Retentions-Fehlvolumen zu: 
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185 * 80 / 1000 *(17,5-17,45)=0,74 m³  gew.: 1 m³ 

 

5.2.5 Erweiterung Spielbereich 

Grundfläche im Überschwemmungsgebiet: 323+294 m²= rd. 620 m² 

 

Die Auswahl zukünftige Spielgeräte erfolgt so, dass deren effektives Verdrängungsvolumen im 

Hochwasserfall nicht größer als der auf dem Bestand hochgerechnete folgende Ansatz (5m³) ist. 

 

Der Ansatz wird aus 5.2.4 übernommen: 

 

Damit ergibt sich das gesamte Retentions-Fehlvolumen zu: 

620 * 80 / 1000 *(17,5-17,40)=4,96 m³  gew.: 5 m³ 

 

5.2.6 Gesamtsumme 

18+3+5+1+5=32 m³  gew.: 32 m³ 

5.3 Hydraulische Bewertung der Eingriffe 

Gem. 5.1.2 sind Eingriffsvolumina in gleicher Höhe durch zusätzliche Retentionsvolumina auszugleichen 

5.4 Planung von geeigneten Kompensationsmaßnahmen 

5.4.1 Trampolin in der Erweiterung Spielbereich 

Die geplante Aufstellung eines neuen Trampolin auf der Spielflächenerweiterung beinhaltet die 

Schaffung eines Federraumes unterhalb der normalen Geländeebene. Dieser Raum steht 

Hochwasserereignissen vollständig zur Verfügung. 

11 * 14 *(17,5-17,00)=77 m³  gew.: 70 m³ 

5.5 Sicherung gegen Hochwasserschäden 

Die im Überschwemmungsgebiet errichteten Gebäude sind mit ausreichendem Freibord zum 

Wasserspiegel (5.1.4) des Überschwemmungsgebiets zu errichten. Das schließt insbesondere die 

Sicherung gegen aufsteigende Feuchtigkeit, sowie Eingangshöhen, Höhen von Fensteröffnungen, 

Schwellen zu elektrischen Schaltbereichen, sowie Schalt, und Steuerkästen ein.  

9 Zusammenfassung 
Der Antragsteller plant seine Freizeitanlage zu erweitern. Da Teile der Erweiterung im gesetzlich 

festgeschriebenen Überschwemmungsgebiet erfolgen soll die Auswirkung der geplanten Erweiterung auf 

die Hochwassergefahren abgeschätzt werden.  

Im Rahmen der Untersuchungen konnte festgestellt werden, dass der betrachtete Bereich ausschließlich 

aus Rückstau geflutet wird. Eine Hindernisbetrachtung mit hydraulischer Bemessung ggfls. vorhandener 

zusätzlicher Widerstände im Fließweg ist damit nicht erforderlich. Die Betrachtung kann sich auf eine 

Auswirkung auf das Gesamt-Retentionsvolumen beschränken. 

Insbesondere der geplante ebenerdige Einbau einer Trampolinanlage führt zu Aushubarbeiten, die 

Retentionsvolumen schaffen, das die Eingriffe deutlich überkompensiert. 

 

Die Grundvoraussetzungen des § 78 (2) WHG (siehe 2.7) Nr. können wie folgt beantwortet werden: 

 

Durch die im Flächennutzungsplan im Bereich des festgesetzten Überschwemmungsgebietes 

dargestellten Vorhaben:  
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Münster, den 13.08.2014 

Mitgeteilt an den Antragsteller am 17.2.2020 durch Philipp Waldhoff 

10.4 Planunterlagen 

10.4.1 Übersichtskarte 1:25.000 501_01_01_01 00 

10.4.2 Festgesetztes Überschwemmungsgebiet 501_02_01_01 00 

10.4.3 Übersicht Stationierung 1:2500 501 40 02-01 00 

10.4.4 Längsschnitt Achse Nord 1:1000 501 40 02-02 00 

10.4.5 Längsschnitt Achse Süd 1:1000 501 40 02-03 00 
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